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en  — WIr die rage stellen, in welcher Weıse die internationale Rechts-
ordnung die Respektierung der Menschenrechte sichern kann, mu{l UVOo
Klarheit arüber herrschen, welcher Beitrag VO:  3 der Jurisprudenz erwartiet
werden darf. Dıiıe Jandläufige Vorstellung überschätzt ihn weıt, ındem S1E
das „ Versagen des Völkerrechts“ tür die Katastrophen unserer Zeit verant-
wortlich macht un VO  3 seiner Erneuerung diıe Sıcherung des Weltfriedens

Auf der andern Seıte begnügt sıch die „reine Rechtslehre“ damıt,
in der Jurisprudenz ein technisches Mittel ZUr Erforschung eınes Ordnungs-
SYSTEMS sehen und jegliches Werturteil AaUuUs ıhr verbannen.

Das sind die beiden Extreme. Der Irrtum derjenigen, die VO'  S der Auf-
stellung VO Rechtsregeln das Wunder der allgemeinen Befriedung erwarten,
1St evıdent. icht die blofße Exıstenz der Rechtsnorm, sondern ihre Befol-
ZSung sichert die Ordnung. Indes 1st auch die Beschränkung des Rechts auf eın
wertfreies System der Beziehungen vVvon Menschen untereinander, zwischen
Menschen und Verbänden, die als juristische Personen abstrahiert Sın  d, un:

Verbänden untereinander nicht möglich. Jede Rechtsregel 1st VO  3 einer
Vorstellung gepragt, die 1ine für erstrebenswert gehaltene Ordnung miıt den
Miıtteln der Rechtsordnung durchsetzen 111 Sıe 1St also VO:'  e} einem subjek-
tıven Urteil abhängig. Ferner 1st s1e selbst nıcht 1Ur ine technische Ormu-
lierung des Gebots oder Verbots, sondern sSie tragt durch ıhr Bestehen dazu
bei, da{ß der gewünschte Zustand erreicht wird. Dıiıe Rechts W1S
1St auch Rechtspolitik*.

Dieses subjektive Moment, das ın der Rechtswissenschaft enthalten ist,
wiırd durch das Ordnungsbild bestimmt, das uns die Theologie un die
Philosophie darbieten. Sıe belehren Uu1ıs über das objektiv Richtige. Die
Rechtswissenschaft also ine Wertlehre OTraus, Sıe bemüht sich um

deren Durchsetzung Verkehr der Menschen und ihrer Verbände. Die
Rıchtigkeit ihrer Erkenntnismethode erwe1lst siıch daran, das erstrebte

soziale Ziel gefördert wird Die Re C  S Z z1e analysiert und Cr-

Zu dieser Frage Verdroß, A $ Völkerredcht, Autfl 1950,
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forscht Gesetzmäßigkeiten; die Jurisprudenz 1 mM ENSCICH Sınne hat
dıe Aufgabe, erforschen,; auf welche Weıse MI1t den Mitteln der echts-
ordnung die VWerte, die von andern Erkenntnisquellen übernommen WT -

den, 1n der Praxıs gesichert werden können.
Die völkerrechtliche Diskussion über die Menschenrechte hat demnach

einerseıits VO  3 dem Bıld der menschlichen Person auszugehen, WI1e die
Offenbarungstheologie un: die christliche Philosophie unls vorstellen. Sıe
MU anderseits das Wesen der internationalen Rechtsordnung 1m CN-
blicklich erreichten Stande ihrer Entwicklung 1m Auge behalten‚realisierbaren Ergebnissen gelangen.

Die Notwendigkeit einer Formulierung der Menschenrechte WTr ein
Zeichen ıhrer Gefährdung. Die ersten Erklärungen Kampfansagen

die Unterdrückung. Sie wurzeln 1n den klassischen Grundideen:
der Gleichheıt, der persönlichen Freiheit, der Freiheit des E1gentums un:
des relig1ösen Bekenntnisses. In den Grundrechtskatalogen der Verfassungen
wurden S1€ weıter entwickelt.

Das spate 18. Jahrhundert hat ZUuU erstenmal den Versuch gemacht, die
VO der Gesellschaftslehre und dem Lebensgefühl der Zeit geforderten rel-
heitsrechte in die positıve staatlıche Rechtsordnung über-
Lragen.

Der Ausgangspunkt 1st das Individuum: die Gesellschaft als (Ganzes tritt
zurück ® Was Ziel des Angriffs 1St der Staat des spaten monarchischen Ab-
solutismus. Der Gedanke des Rechtsschutzes den aaAt Is
15t noch unbekannt. Dıie Sicherung der freien Sphäre des Einzelnen oll in
der Beteiligung des Volkes oder seiner Repräsentanten der Gesetzgebung
estehen. Der Freiheltsstatus WLr noch iıcht ınem Komplex subjektiver
öftentlicher Rechte ausgestaltet, deren Beachtung durch die Behörden VO  3

dem durch ihre Maßnahmen Betroftenen VOTL einem GerichtnwWeTI-

den konnte. Die Freiheitssphäre wurde allen Wesen zugebilligt, dıe
Menschenantlitz LTugen VO'  3 ZEW1sSSEN Diskrimimerungen der Ausländer
se1ı abgesehen aber erhob sich noch keine Forderung nach ınter-
nationalen Garantıen. Das Dogma der Souveränıität mıt der Folge der
Interventionsfreiheit der inneren Angelegenheiten 1e{ß einen solchen Ge-
danken außerhalb des Vorstellungsbereichs leiben. Von einer unmittelbaren
Berechtigung der Individuen un Durchbrechung der staatlichen Personal-
hoheit konnte vollends keıine ede se1n.

1923, ACE qu’1ıl $aut O1r Aans les2 aurıce Haurıo0u, Precis de droit constitutionnel,
>homme de la Revolution, c’est l’affirmation de la primaute de ladeclarations des droits de Dar rappOortconscience humaine, qul implique la fois el la primaute de l’individualisme

des relatıonscollectivisme et celle du ubjectif par rapport l’objectif, Dar cConsequent
es ramenent Cet article de fto1 ans 12socıales Dar rapport au  q institutıions socıales.

soCc1€&te OrSs de la ociete, ı1 de ral qu«c qu1i est humain.,“
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Im l20. Jahrhundert 1St neben das Streben nach Freiheit der Ruftf nach
Sıcherheit en. Er ISt kennzeichnend für dıe Einstellung nıcht 1Ur
der Einzelmenschen ZU Staat, sondern auch der Völker ZUr internationalen
Gemeinschaft yeworden.

Die (D l (D LV 1mM internationalen Bereich soll Schutz VOT

auswärtıger Bedrohung bieten. Ihre Mittel sind selt dem Weltkriegdie unıversale Urganısation der Kriegsverhütung Völkerbund und Ver-
einte atıonen und das Gewebe der Nıchtangrifispakte, durch das dıe
Partner 1in Freundschafts-, Beistands- un! Neutralitätsversprechen hofften,
die Sıcherheit W1€e VWertpapiere in iıhren Regierungsarchiven verwahren
können.

Dem gleichen Bedürfnis entspringt die Forderung ach der Securite
ocıale. Die wirtschaftlichen Güter der Welr sind zwischen den Ländern
ungleich verteilt. Ihre Nutzung 1STt ıcht überall gleichmäßig fortgeschritten.
Im Innern der Staaten sucht IMNa Schutz Krisen, die Arbeits-
Josigkeit, die Not 1m Falle der Arbeitsunfähigkeit.

Die Freiheit des Menschen gyegenüber der staatlıchen Gewalt und die Sıche
Iung einer seiner VWürde gemäßen Lebenshaltung sind das Thema der
Grundrechtskataloge der modernen 5 IA Die Freiheitsrechte
können in UNlSCrer Zeit VO  3 keiner staatlıchen Verfassung mehr
isoliert betrachtet werden. Sie stehen 1m Gesamtzusammenhang der SOZ12-
len Ordnung.

I1

Im ınternatıonalen Recht tauchen diese Fragen sehr 1e] spater
aut Es zab keine völkerrechtliche Fürsorgepflicht eines Staates für einen
andern, Ja nıcht einmal ın Recht der Hılfeleistung, da der Souveränıitäts-
schirm die Vorgänge 1m Innern der Staaten der internationalen Sphäre ENLTL-
ZO8. Es bedurfte der planmäßigen Miıßachtung der Menschenrechte,
iıhren SchutzZ Gegenstand einer internatıionalen Deklaration machen,
die in allgemeingültigen, abstrakten Satzen gefaßt 1St gleich ıhren Vor-
bildern 1n den staatlichen Grundgesetzen VO 18 ahrhundert bıs Z

Gegenwart. Diese Bestrebungen haben ‚ daher erSst im etzten Jahrzehnt
Gestalt anzunehmen begonnen.

Sıe haben die gleichen Wurzeln w 1€e die innastaatli&en Garantıen 1n den
Verfassungen: Das 1ıb t1 11 den Menschen seine Unter-
drückung 1MmM totalen Staat schützen. Das W o 1t OE C ordert einen
Mindeststandard der Lebensführung; klıngt ZUusammen mIt em Motıv
des gesellschaftlichen Gesamtınteresses, das die Herbeiführung
ausgeglichener sozialer Zustände als Voraussetzung des Friedens fordert

Als Zeugni1s dieser Ideolo 1e den der Bezeichnung Fourth Point Program“ bekannten
Plan einer technologischen Hıl eleistung für unentwiıckelte Gebiete, den ıdent TIruman 1N seiıner
Kongre rede VO:) Januar 1949 entwickelte und die gleichen Bemühungen Vereinten Na-
tionen (Fox, President Truman/’s Fourth Point and the Unı:ted Natıons, e  ia „International Con-
cilıation“, Nr. 452)
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Die Formulierung SENES Katalogs oberster, unantastbarer Regeln des Zu-

sammenlebens der Menschen un: ihrer Verbände enthält die C 1 b
stellung eıiner Gesellschaft. Sıe 1St das Zeichen ihrer Homogenıität.
Heute noch sind die sOoOuveranen Staaten die intensivsten menschlichen Or-
gyanısationen, Die Schwierigkeiten, die sıch der Definition der Menschenrechte
be1 der Verfassungsgesetzgebung entgegenstellen, sehen WIr 1n der völker-
rechtlichen Ebene in größerem Maße, als der Konzentrationsgrad der
internationalen Ordnung hınter derjenıgen der Staaten zurückbleibt. Diese
Grundtatsache müssen wır 1mM Auge behalten, wenNnnNn WIr nıcht den Boden

den Füßen verlieren wollen Dıie Völkerrechtsordnung 1St NUur 1nsoweit
ZUr Normierung abstrakter Satze des menschlichen un: zwischenstaatlichen
Gemeinschaftslebens geeignet, als die Durchsetzung dieser Regeln der ber-
ZCUZSUNS der Staaten entspricht und ihre Garantiıe durch intern_ationale Sank-
tionen von den Beteiligten akzeptiert wird.

Im ın 5 1ı Bereich sind die Freiheitsrechte die AN-
ten Grundpflichten und die soz1alen Programme erganzt worden. Eın Blick
ın die Verfassungen der etzten Jahrzehnte lehrt, da{ß die O

nicht in gleichem Umfang ZuUur Formulierung reif 1St WI1Ie die alten Individual-
rechte Die Problematik des Inhalts und Umfangs der Menschenrechte über-
tragt sich auf alle Versuche der Kodifikation 1n der
NUN S, Dıe soz1alen, kulturellen un zivilisatorischen Unterschiede der Miıt-
glieder der Völkerrechtsgemeinschaft sind evident.

Dıie Zzweıte rage, die die polıtischen Gruppen der verfassungberatenden
Parlamente treENNT, ISt die nach dem W esen der Mensch enrechte

ı h Die abendländischen Staaten un! die aus ihrer
TIradıtion hervorgegangenen Länder der Neuen Welt sind auf dem Boden
des Christentums erwachsen. Die Auseinandersetzung vollziehrt sich iın ihrem
Innern zwıschen Christen, Neutralen und Antichristen, also iımmer 7zwischen
Menschen, die durch gleiche Überzeugungen oder aber durch ine Antithetik
iınnerhalb derselben Gedankenwelt miteinander verbunden sind. Die Schwie-
rigkeit, gemeinsam anerkannte VWerte formulieren, ist bekannt. Die
internationale Gemeinschaft 1St der Idee nach universal. Sıe muß
also die politischen Weltbilder verschiedener historischer Entwicklung und
verschiedener metaphysischer Rechtfertigung in einer Rechtsordnung koord:i:--
nıeren. Dıie Chance der Anerkennung eines gemeinsamen Urgrunds des Rechts
1sSt also noch vie]l schwächer.

Bevor die Vereinten Natıionen den Versuch einer internatiofialen Erklä-
Iung der Menschenrechte machten, veranstalteten S1E ine Umirage bei einer
Anzahl ührender Persönlichkeiten des polıtischen und geistigen Lebens
Dıie Antworten sind bezeichnend tür die beiden Fragen, ob INa  - über die
Individualrechte hinaus eın Gesamtbild der menschlichen Ordnung an-
tieren könne und ob ıne internationale Erklärung oder Vereinbarung
dem Ursprung des echts Stellung nehmen solle

Sıehe
UNESCO. Les dro1ts de I’homme Problk  emes, ‘_7\1€3 aSpeECTS. Textes Or1g1inaux publi&s par

SCO avec un Introduction de Jacques Marıtain.
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Eınige repräsentatıve Äußerungen sejen herausgegriffen:
Gandhı schrıieb Julian Huzley, den Generaldirektor der UNESCO
SE habe VO  w} meıner Mutter, dıe nicht lesen un reiben konnte, aber

VWeisheit besals, gelernt, dafß Nur die Rechte Wert sind, erworben un be-
diesem tun-wahrt werden, dıe die Pilichterfüllung verleiht.

damentalen Grundsatz 1St wahrscheinlich ziemlıch leicht, die Pflichten
VO  a} Männern un: Frauen Z definiıeren und jedes Recht miıt einer ENISPCE-
chenden Pfliıcht verbinden, dıe ertüllt se1in mußß.“

außerte dem Zzweıten Fragenkreis, die De-
klarationen der natürlichen un! unveräußerlichen Rechte 1m Sınne der ran-
zösıschen Revolution se1en VO philosophischen und historischen Standpunkt
unhaltbar. Er schlug VOT, die alte Basıs verlassen un:! nıcht mehr unıver-
selle Menschenrechte aufzustellen; sondern höchstens Rechte, die für die
Menschen einer bestimmten Epoche anerkannt seiıen.

Ja meınte, Ma  $ könne einer gemeinsamen grund-
sätzlichen Ideologie tür die Praxıs gelangen, jedoch eın eitles Bemühen,
eıne vyemeinsame rationale Rechtfertigung suchen

i1L

Die gegenwärtigen Bemühungen Kollektiverklärungen un -verein-
barungen gehen VO  3 der Tatsache aus, daß der Schutz des Indiyiduums
durch die Völkergemeinschaft oftenbar ungenügend ist. 1bt überhaupt
völkerrechtlich relevante Rechte un korrespondierende Pflichten der Einzel-
person?

ach der Souveränitätslehre der etzten Jahrhunderte 1St die innerstaat-
iıche Sphäre der ntervention VO  ; außen ENTZOYCN. Das Eintreten für die
Menschenrechte remder Staatsangehöriger, se1 durch einen einzelnen Staat:
se1 durch eın Mächtekollektiv, ware ine verbotene Einmischung 1ın 1e
inneren Angelegenheiten BCWESCH. Trotzdem kennt dıe Völkerrechtsgeschichte
zahlreiche iInterventionen AUS Gründen der Menschlichkeit, VOrLr allem von

seiten der europäıschen Großmächte der christlichen Untertanen
der Ptorte auf dem Balkan, 1N der Levante un: 1n Armeniıuen Sıe konnten
11UTr als Verletzung des jedem Staate vegenüber allen anderen zustehenden
Rechts auf Achtung der Unabhängigkeit aufgefaßt werden. Hätte mMan S1e
rechtfertigen wollen, hätte INa  ( die Respektierung Zewisser Mindestrechte
der Individuen für ine Rechtspdflicht der Staaten halten mussen, deren Er-

„Maıs Q 3}  ] s’agıt, u contraıre, de l’ideologie pratı fondamentale er des princ1ıpes
”actions tondamentaux implicitement aujour ul, Petat vital sinon J’etat formule,
pPar la conscience des peuples ibres, ı1 LrOUVE qu/’ıls constituent ZrosSo modo U de residu
COMIMUN, UL de COININUMNEC lo1 NO} ecrite, ı point de OMNVEISHENC! pratique des ideologies
theor1iques et des tradıti1ons spirituelles les plus dıfferentes” (a

Ver , Ade Aıs 75446 fz. ; A n ya  N  FE  X SA  Oppenheim-Lauterpacht, International Law, Vol. I6
7th ed., 279
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tüllung VO ungeschriebenen gcäneinen Völkerrecht gefordert worden SA<  ware
und deren Durchsetzung gegenüber dem das echt brechenden Staat jedem
anderen Mitglied der Völkerrechtsgemeinschaft zugestanden hätte. Es iSst
nıcht hne Reız, daran erinnern, dafß ın der zweıten Hälfte des Jahr-
hunderts 1Ur noch 1n€ einzıge Stimme xab, die Aus dem Geıiste der Verant-
wortlichkeit nicht 1LL1Ur der Einzelmenschen tür den Nächsten, sondern auch
der staatlich organısıerten Völker füreinander das Interventionsverbot AUS-

drücklich verurteilte. Es War aps 1US I der 1mM Syllabus EeErTOLUM VO'  w}

1864 den Satz verwart: „Proclamandum EST et observandum princıp1um
cquod OCant de 110  3 interventu

IBIG tradıitionelle, als klassısch bezeichnete nschauung mußte auf Grund
des Souveränitätsdogmas die Menschenrechte als Angelegenheıit innerhalb der
„Competence exclusive“ der einzelnen Staaten ansehen. Sıe konnten allen-
falls dıe Lehre einer schwachen Minderheit be1 planmäßigen bru-
talen Übertretungen der allgemeın anerkannten Grundsätze der Humanıtät
ZUS der innerstaatlıchen Sphäre in diejenige der Staatengemeinschaft gehoben
werden. In einıgen Abkommen versuchte 114  — einzelne Menschenrechte
durch vertragliıche Biındungen schützen. 50 geschah beı der Emanzıpie-
Iunz der Balkanstaaten, denen dıe Achtung geWwisser Mindestgrundsätze als
Voraussetzung ıhrer Anerkennung als Mitglieder der Völkerrechtsgemein-
schaft aut dem Berliner Kongrelß auferlegt wurde

Dieser Vorgang wiederholte sich ın Üahnlicher Weiıse in den Parıser Friedens-
vertragen VO 10 Februar 1947 gegenüber Italien un! den Satelliten der
Achsenmächte!®, Dıe Minderheitenschutzverträge, die dıe Hauptmächte nach
dem Weltkrieg miıt den OSEt- un: südosteuropäischen Ländern abschlossen,
oingen einen Schritt weıter. Gegen die Übertretung der Schutzverpflichtungen
WAar 1i1ne Petitionsmöglichkeit den Völkerbund gegeben. Aber auch hıer

alle Rechte und Pflichten 1LUr 7wischen den Vertragsparteien begründet,
also den Staaten. Ihre Fortdauer Wr VO  e} dem Bestand des Vertrages ab-
hängig.

Dıie Forderung nach Anerkennung der Rechtsstellung des Einzelmenschen
1m Völkerrecht iSt aber ımmer lauter erhoben worden. In das Schema der
alleinigen Rechtsfähigkeit der Staaten und der VO  a ihnen abgeleiteten

Syllabus complectens praec1puos 1105 LI4de aetatıs eTrrOTES quı 1n Allocutionibus COI1-

sistorialibus, ın Encyclicıs alıisque aDOSTOlicıs Lıiıtteris SS ADAN! IL (Pos 62); der Kontext
iSt der Allokution „NOovos s ante“ VO:  3 1860 entnehmen zınger U, Um T Enchiridion
Symbolorum, Definitionum el Declaratıonum, 21—37, Freiburg 1937, No 1762

Berliner Vertrag VO! 13 1878, Art ecn Montenegro), 35 (betr. Serbien) und
(Rumänien). Au für die Türkeı und Bulgarıen derartıge Bestimmungen vorgesehen
(Staatsarchiv, Bd DE

15 Rumänıen (Art. S Abs 1), Bulgarien Art. 28 UngarnVerträge MITt Italıen Art.
„Italıen (Rumänıien, Bulgarıen, Ungarn, Finnland) so1l alle NOL-(Art un! Finnland AT 6)

en Personen italienischer (rumänischer, bulgarischer,wendigen Maßfßnahmen ergreifen, des Geschlechtes, der Sprache und derungarischer, finnischer) Hoheıt ohne Unterschied der Rasse,
Relıgion den Genuß der Menschenrechte und Grundtreiheiten einschliefßlich der Freiheit der Me1-
nungsäußerung, der Presse und Veröffentlichung, der Religionsausübung, der politischen Meınung

der öftentlichen Versammlung sichern“ (Treatie otf DPeace wıth al Bulgarıa, Hungary,
Roumanıa and Finland, English Version, Dept. ot State Bulletin, Publication Die
Generalvyersammlung der Vereinten Natıonen hat iıch MIiIt den Klagen der Westmächte die
Verletzung dieser Bestimmungen durch Bulgarıen, Rumänien uUun! Ungarn befafßt (1949) und eın
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs ber ıe Auslegung der Verträge eingeholt (Gutachten
VO:! 1950, Recueıl des arrets CI(F. de la Cour Internationale de Justice, 1950, 34, fT.)
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Rechtssubjekte!! paßt s1C ıcht hinein. Man mMu also die Grundlagen der
Völkerrechtsordnung überprüfen, wWeNn inan dem Indiyiduum ıne
darin anwelsen 1l

Stätte

Die Rechtsfähigkeit des Einzelnen kann LLUT darauf gegründet werden, daß
der Mensch, weijl Person ST eın Grundrecht auft Anerkennung als
Rechtspersönlichkeit in allen Sphären der Rechtsordnung besitzt. Das
menschliche Grundrecht, Träger der Rechtsfähigkeit se1in, 1St dem
18 Jahrhundert noch nicht bewußt geworden. Coing hat aut Grund
historischer Untersuchungen die These vorgetragen, ErSsSt die lo Ü hı
des deali SINMUS habe den Begriff der Rechtsperson und die Lehre VO  e den
Menschenrechten miteinander verbunden, indem S1e die Personwürde dem
kantischen Urrecht der Freiheit abgeleitet habe1?® Vom Standpunkt der
realıstıschen Naturrechtslehre 1St der ensch unabhängig
jeder positivrechtlichen Anerkennung Subjekt der Rechtsordnung. Daraus
ergibt siıch die Forderung den Gesetzgeber, dieser Eigenschaft des Men-
schen Rechnung tragen.

Dıe Kataloge der Menschenrechte bringen diese WI1e auch immer
begründete Auffassung um Ausdruck. Die Freiheit ware ohne Wert, wenn
sS1e nıcht die Fähigkeit 1n sıch schlösse, Rechtsgenosse seın 13 Es heißt da-
her sowohl 1n der Menschenrechtsdeklaration als auch 1n dem Entwurf einer
Menschenrechtskonvention:

„Chacun droit la reconnaılssance COUS lıeux de personnalıte
« 1juridique.

Die Anerkennung der Rechtsfähigkeit bezieht sıch WAar unmittelbar 1Ur

aut die innerstaatliche Sphäre. Der Mensch besitzt S1C ohne Rücksicht
autf seine Staatsangehörigkeit 1n allen Ländern, die siıch völkerrechtlich
diesen Satz binden. Damıt 1st aber indırekt die Überzeugung ZzZu Ausdruck
gebracht, da{fß der Mensch kraft seiner personalen Würde in allen Sphären
der Rechtsordnung, also auch der a den Anspruch
erheben kann, 1ın seinen mM1t seiınem Menschentum verknüpften Rechten 1C-

spektiert werden. Fur das Völkerrecht ergeben sich daraus folgende Kon-
SCEQUECNZECN: Die internationale Rechtsordnung hat WAar iıhrem W esen nach
dern Verkehr der höchstpotenzierten Machtverbände, h der Staaten Zu

Gegenstand. Die Forderung, den Einzelmenschen ZU Völkerrechtssubjekt
erheben, 1St falsch gestellt, falls s1e den souveranen Staaten un:! den von

Über die Arten der Völkerrechtssubjekte Verdroß, Völkerrecht, an O! 75 E
Gu yvenheim, Lehrbuch des Völkerrechts, 1, 1948, 161 ff. ; Mosiler, Die völkerrechtliche
Wır ung bundesstaatlicher Verfassungen (1950), 1n „Festschrift Thoma“, 132

o1ng, Der Rechtsbegriff der menschlichen Person und die Theorien der Menschenrechte, iın
„Deutsche Landesreferate ZU) Internationalen Kongreß für Rechtsvergleichung 1n London
herausgegeben VO! Ernst Wolft. Sonderveröffentlichung der Zeitschrift für ausländisches und inter-
natıonales Privatrecht 1950, 191—205

Maurice Haurıou, O 9 92 Ce pouvoir de faire TOUT qu1 S  est pas efendu par
la lo1 S  est pas seulement le pOuVOILF d’accomplir des faits, c’est 2USS1 celu; d’accomplir des
juridiques. La liberte humaıne n’aurait Pas de sens S1 elle n’etait pas generatrıice de droit.“

14 Art. er Il Dezember VO:!  3 der Generalversammlung proklamierten Erklärung
der Menschenrechte; Art. des vorläufigen Textss des erstien internationalen Paktes ber die Men-
schenrechte un! iıhre Anwendung. Sie auch den Anhang ZU)! Statut der niederländisch-ıindonesischen
Unıijon O: I7T, 2 1949, 1n dem die 1n Art. des Statuts anerkannten Grundrechte und „freiheiten
ım einzelnen definiert werden: OT indiyıdu EeSsSLT TEeECONNU INM]! la personnalite juridique.“

den Bericht un! die Texte 1n Zeitschrift für ausländ. öft Recht und Völkerrecht, Bd. A, 454.)
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ıhnen abhängigen Staatenverbindungen, bundesstaatlichen Gliedverbänden
und völkerrechtstähigen Institutionen das Indiyiduum als Völker-
rechtssubjekt hinzufügen ıll Das Völkerrecht 1st, wI1e jede Sphäre der (’e-
samtrechtsordnung, der Menschen wiıllen enstanden und dient iıhrer Ent-
faltung 1: Es darf also die mIiıt dem VW esen des Menschen verbundene Rechts-
stellung der Eınzelperson nıcht lgnorleren. Der FEinzelne besitzt demnach,
csotern seine Menschenrechte 1in Betracht kommen, Rechtsfähigkeit auch 1n der
Völkerrechtsordnung, obwohl s1e die typische Verkehrsweise der Staaten ISt.
Diese Rechtsstellung ist nicht aus dem Wi;illen der Staaten abgeleitet. Darüber
hinaus 1St eıne rechtspolitische Aufgabe, die menschenrechtliche Stellung
in zwischenstaatlichen Deklarationen und Konventionen anzuerkennen,
durch Definitionen näher umschreiben un durch Vertahren internat10-
naler Instanzen sıchern. Derartige Abkommen haben 7zwıschen-

Aı D Sıe schützen die Menschenrechte durch AAaL-
ıche Verpflichtungen, die der Disposition der Partner unterliegen.

Das Institut de Droit International, die angesehenste wissenschaftlıche (se-
sellschaft des Völkerrechts, hat auf seiner Lausanner Tagung 1im Jahre 1947
1Ne sorgfältig abgewogene Erklärung über die Grundrechte des Menschen
als Ausgangspunkt eines Neuaufbaus des Völkerrechts vertaßt. Es heißt dort
Ü, Dıie Anerkennung un die Achtung der Rechte, welche mıit der mensch-
liıchen Person verbunden sind, ISt. die Grundlage jeder tunktionellen Auf-
fassung von der Gewalt einer Gewalt, die ihre Rechtfertigung AUS der
Fähigkeit schöpft, die individuellen und sozı1alen Ziele der menschlichen
Person verwirklichen !®.

Aus der Erkenntnis, daß das Völkerrecht durch Regelung des internat1io-
nalen Lebens mittelbar die Entfaltung der menschlichen Person fördert, CI-

/1bt siıch die Forderung, durch organisatorische und technische
Mıttel den Schutz der Menschenrechte durchzusetzen. Nach dem jeweiligen
Konzentrationsgrad, den die Völkergemeinschaft 1im Laute der Geschichte
erreicht, können WIr dre1 Stuten der Sıcherung der Menschenrechte er-
scheiden:

Die vertragliche Verpflichtung VO Staaten iın einem
völkerrechtlichen Abkommen, ZEW1SSE Individual- oder Gruppenrechte
respektieren, die den Menschenrechten gerechnet werden.

ber diese Vereinbarung hinaus die Verpflichtung in ınem völker-
rechtlichen Vertrag, dem Einzelnen das ch des ku
internationale MSI AN Z gewähren, WE 1n seinen Menschen-
rechten beeinträchtigt wird.

Dıe selbständige Rekursmöglichkeit des Eınzelnen eıne
In Verletzungen der Menschenrechte.

Enzyklika 1us? , „Mit brennender Sorge” (1937) „Die Gemeinschaft 1St VO' Schöpfer
ewollt als Mittel ZurfXr vollen Entfaltung der individuellen und soz.ialen Anlagen, die der Einzel«-
mensch, gebend un! nehmend, seinem und er andern Wo 2US'  tTeC hat. Auch jene umfas-
senderen und SÖheren VWerte, die nıcht vonm Einzelnen, sondern L1LULI VO' CI Gemeinschaft verwirk-
ıcht werden können, siınd vom Schöpter etzten Endes des Menschen halber gewollt, seiner natur-
lichen un bernatürlichen Entfaltung Vollendung.“ cta Apostolicae Sedis, Commentarium
Officiale, Annus ET Series 11 Vol I 160.

165 Friedenswarte 194/, 315

Wimmer, enschenrecht:
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In der 7zweıten und dritten Stufe wird der Einzelne auch den e1ge-
HCN Staat geschützt. Wır haben sicherlich die Stufe erreıicht. Datür
ZCUSCH die gENANNLEN Abkommen. Der Umfang der Rechte, deren (7e=
währung die Staaten sıch verpflichten, iSst allerdings heftig umstrıtten, w1€e
WI1r 2A2US dem Vertragsentwurf der Vereıiınten Natıonen und dem den
Auspizıen des Europarats abgeschlossenen Abkommen sehen.

In der zweıten Stute wird ‚War eın individueller Rekurs gewährt. Dıieser
steht dem Kläger aber SA  — lange un 1n dem aße Z als die 7wiıischen-
staatliche Vereinbarung esteht. iıne solche Instanz ein internationales
Gericht hatte Australien 1im Antfang der Beratungen der Menschenrechts-
kommıissıon der Vereinten Natıonen gefordert, dann aber seinen Antrag
zurückgezogen, als sıch dıe Annahme als aussichtslos herausstellte 1 Dıe
Europakonvention sieht einen Gerichtshof VOIL, bindet aber seine Errichtung

erschwerte Ratifikationsbestimmungen un x1bt NUr den Vertragsstaaten
und der Europäischen Menschenrechtskommissı1on, nıcht aber den betroftenen
Einzelnen das Recht, das Gericht MIt ınem Fall befassen.

Die rtte Stufe, die Periode des Rekurses des Einzelnen, unabhängıg
VO  - der vertraglichen Zustimmung, wird CKSE dann erreicht werden, WwWeEeLN

das Völkerrecht seinen Charakter geändert haben un! ZU Weltstaats-
recht geworden sein wırd. Unter dieser Voraussetzung wuürde die inter-
nationale Rechtsordnung F AT supranationalen Civıtas maxıma geworden se1n.

Wenn WIr den gegenwärtigen Entwicklungsstand des Völkerrechts 1n diese
Skala einordnen wollen, mussen WIr ıh in dem Übergang VO  ; der ersten
Z 7zweıten Stufe suchen. Ob die drıtte, die überstaatliche, jemals Wirk-
lichkeit werden wird, 1St ıcht vorauszusehen. möchte aber auf einen Vor-
Sdl15 dieser Art hıinweılsen, der sich P Zt 1n einem begrenzten, aber wiıch-
tigen Teıilbereich der Völkerrechtsgemeinschaft, 1mM kontinentalen W est-
CUTFODA, vollzieht: Der Schumanplan errichtet für eıinen Wıiırtschaftszweig,
die Montanindustrien, iıne staatsähnliche Organıisatıon, indem ıne
supranationale Behörde und eın Gericht schafft, VOFTr dem die Wirtschafts-
unternehmungen der Kohle- un Eisenindustrie hne Zwischenschaltung
iıhrer Regierungen klagen können. Hıer handelt sıch WAar nıcht die
Sicherung der Menschenrechte, aber das interessiert ın Nserem Zusammen-
hang das Experiment der Einordnung VO Staaten 1n 1ne über-
staatlıche Gemeinschaft.

Die Bestrebungen der etzten Jahre nach internationaler Sicherung der
Menschenrechte gehen auf die Siegerkoalition des zweıten Weltkrieges zurück.
Zu egınn des Jahres 1941 proklamıierte Roosevelt seine berühmten 1er
Freiheiten. Dıie Fr;iheiten der Rede, der Meinungsäußerung, des relig1ösenBe-

17 Commissıion des droits de >’homme. Sıxıeme Sessi10n. Observatıons des Gouvernements COIMN-

Cernant le projet de Pacte International elatıtf AauU. droits de ?homme et A2U' INESUICS de m1se
11. Australie. Doc. E/CN. 4/353/Add. 10
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kenntnisses sind alte ıberale Gedanken. In der Freiheit VO  > Not und der
Freiheit VO]  . Furcht kommt das Sıcherheitsbestreben des durch eıne falsche
politische und sozıale Ordnung bedrohten modernen Menschen ZzUuU Aus-
druck 1}

Dıe Organısatıon der Vereinten Natıonen verkündete auf der Konferenz
VO San Francısco als ihr Ziel, die internationale Zusammenarbeit durch
Lösung internationaler Probleme wirtschaftlichen, sozlalen, kulturellen oder
humanıtären Charakters un durch Förderung und Unterstutzung der
Ltung VOTLr den Menschenrechten un den Grundfreiheiten tür alle, ohne Unter-
<chied der KRasse, des Geschlechts, der Sprache oder des Glaubens, verwirk-
lichen 1

Dıie VO) Wirtschafts- und Sozialrat eingesetzte Kommissıon für Menschen-
rechte arbeitete den Entwurf einer internationalen Deklaration aus, der von

der Vollversammlung 1N Parıs 1948 aNSCHOMMCN wurde Z Dıiıe
Deklaration enthält Fundamentalsätze, die die spezijellen echte durchdringen,
WwI1Ie Ba das Gleichheitsrecht (Art un das bereıits erwähnteecht auf An-
erkennung der Rechtspersönlichkeit (Art 6 Dıiesen Artıkeln verwandt sind
die Anwendungsregeln das Aaus dem Gleichheitssatz fließende Verbot der
Unterscheidungen nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, polı-
tischer Überzeugung, Vermögen USW., ferner das Verbot, sıch auf die
Menschenrechte berufen, s1ie diıe Ziele der Vereinten Natıonen

benutzen (Art Z 29, Abs 3) Der Kern der Deklaration 1St ine Anzahl
VO!  3 Freiheitsrechten, denen sıch die Vereinten Natıonen bekennen; auch
die wirtschafttlichen und sozialen echte sind ausführlich geregelt. Das echt
auf soz1ale Sicherheıit, das mMa  5 als allzemeines echt auf Fürsorge auffassen
könnte, 1St allerdings durch einen Hınweils auf die Berücksichtigung der
Organısation und der Hilfsquellen jedes Landes eingeschränkt (Art 22) Es
tolgten dıe Rechte auf Arbeıt (Art 25 auf gerechten Lohn, aut utz
Arbeitslosigkeıt, aut Bildung VO'  3 Syndıkaten, auf ein ausreichendes Lebens-
nıyveau (Art 24) Im kulturellen Bereich wırd eın echt auf Bıldung und aut
Teilnahme Kulturleben der Gemeinschaft statulert. Endlich wird ganz
allzemeın der Anspruch auf ine sozıale un: internationale Ordnung VOI-

kündet, iın der die Rechte un Freiheiten, die 1n der Deklaratıon kodifiziert
sind, voll verwirklicht werden können (Art. 28)

Es ıst evıdent, da iıcht alle diese Versprechungen als subjektive echte
gegenüber der Gemeinschaft 1n dem Sınne verstehen sind, daß ihre Er-
füllung VO' Staate verlangt werden ann. Die Sozialartikel gewähren
ıhrer sorgfältig durchdachten Fassung großenteils nıcht Rechte, die die Miıt-
glieder der Vereinten Nationen ıhren Staatsangehörigen als eigene, VOL den
nationalen Gerichten erzwingbare Ansprüche zubilligen. Das zeigte sıch, als

Rede VO! 1941
Art. dD n A A B d >0 Text der Erklärung der Menschenrechte (englisch mi1t deutscher Übersetzung) ın „Friedens-

Stil schweig, O5 -warte“ 1949, 395 Azu orientierende Autsätze VO:  —
der Rechte des Inl  Z  z 9  ividuums und das Ver-heim , Die Arbeiten der Vereinten Natıionen Zur Frag

Z 1949, 180; Friesenhahn, Diebrechen der Genocide, 1n „AfrF!  1V des Völkerrechts
Recht, Staat, Wirtschaft“, Bd. HB 1950, 61,internationale Deklaration der Menschenrechte, 1in

und die Ort angegebenen Literaturhinweise.
4%
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die Menschenrechtskommission der siıch bemühte, einen internationalen
Vertrag ZUr Garantıe der Menschenrechte auszuarbeıten, durch den die Staa-
ten nıcht NUur einer gemeinsamen Erklärung zustımmen, sondern konkrete
völkerrechtliche Verbindlichkeiten übernehmen sollten. Die Fantare wurde
dabe; ZUr Schamade.

Man hat innerhalb der Vereinten Natıonen die rage aufgeworfen,
welchen Rechtscharakter die Deklaration habe Aut der eınen Seite dient s1e
der Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen. Andererseıits 1St die
Organısatıon iıcht befugt, 1n Angelegenheiten ıntervenıleren, die iıhrem
Wesen nach Z nationalen Zuständigkeit eines Staates gehören, oder VO  3 den
Mitgliedern fordern, dafß S1e solche Angelegenheiten der Regelung auf
Grund der Satzung unterwerten. Dıie Maßßnahmen des Sicherheitsrats bei
Friedensbedrohungen, Friedensbrüchen und Angriffshandlungen collen aller-
dings dadurch ıcht gehindert werden E Die Menschenrechte sind nach der
So:  tch klassischen Auffassung des Völkerrechts „innere Angelegen-
heiten“ der Staaten, weil S1E das der Intervention von „ußen ENLZOgCNE Ver-
häaltnis des Einzelnen dem Staate betreffen, dessen Angehöriger ISt.
Auch die Konferenz VO  w} San Francısco hat grundsätzlich diesen Standpunkt
verfiretien; s1e hat aber dennoch den Schutz des Friedens als ein höheres Gut
angesehen und für den Fall; da{fß „domestic affairs“, also auch die Unter-
drückung der Menschenrechte, den zwischenstaatlichen Frieden gefährden, die
Zuständigkeit des Sicherheitsrats nıcht eingeschränkt. Der letzte kommen-

der Satzung, Hans Kelsen, dessen Werk nach der Erklärung der
Menschenrechte erschienen 1St, steht ebenfalls aut dem Standpunkt, daß die
Frage nach WwWI1e VOr ZUuU Zuständigkeitsbereich der einzelnen Mitgliedsstaaten
gehört. Rechtliche Verbindlichkeiten über die Satzung hınaus können
schreibt NUur durch ihre Erganzung oder durch ine Konvention be-
gründet werden, die den Auspizıen der Vereinten Natıonen abge-
schlossen un VO den Mitgliedern ratıfiıziert wırd e Allerdings aßt die
Möglichkeit offen, dafß der Siıcherheitsrat nach seinem Ermessen bestimmt,
Wailn die Unterdrückung VO  3 Menschenrechten 1n einem Mitgliedsstaat eine
Friedensbedrohung darstellt un auf diese Weise die innere Angelegenheit
einer die Gesamtheıit der Vereinten Natıonen angehenden macht. Eın solches
Vertahren komme aber einer völligen Aufhebung des Interventionsverbots
gleich Z vertritt 1n seinem Buche „International Law
and Human Rights“ die Ansıcht, daß die Zuständigkeit der Vereinten
Nationen hinsichtlich der Menschenrechte un: Grundfreiheiten nıcht EeNTt-

scheidend, Ja nıcht einmal wesentlich durch die Satzung gehindert sS@1  124 Ab-
gesehen VvVon der zweıfelsfreien Befugnis Z.U) Eınsatz VO  3 Zwangsmitteln bei
Friedensbedrohungen weIlst auf die Möglichkeit VO  3 Empfehlungen hın,
die die Organe der Vereinten Nationen Sicherheitsrat un: General-

21 Art. 2n Y  8 der Satzung ın Verbindung Mi1t Kap V I1 Ärt 29
Kelsen, Ihe Law af the United Natıons, London 1950, 29

©,:
Aa Lauterpacht, International Law and Human Rights, 1950, 219, 216, ders.

bereits vorher he International Protection of Human Rights“ 1n „Recueıl des CCOUurs de ”’Academie
Internationale de 1a Haye®, Bd. 1 KK 1), 1—1083, besonders 28, fi7 54
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versammlung nach der Satzung erteilen können, ON intervention1i-
etischen Mitteln greiren.

Die Deklaratıon vermehrt also die Verpflichtungen der Mitglieder nıcht.
Ihre Annahme durch die Generalversammlung der Vereinten Natıonen
zeigt, da{fß die Menschenrechte 1n der Formuli:erung, die Ss1e 1N der Deklara-
tıon gefunden haben, Kulturbesitz der zivilısierten Menschheit sind. 1)Jas
Bekenntnis ıhrer Verwirklichung 1n der eigenen Praxıs 1st allen Staaten gC-
meınsam, die sich durch ıhre Zustimmung in der Generalversammlung ıhr
bekannt haben zo Man würde trotzdem weIit gehen, wenn 99013  » die Dekla-
ratıon als eine authentische Auslegung der Menschenrechte und Grundtreıi-
heiten ansehen wollte, deren Schutz nach Art der Satzung ein Ziel der
Vereinten Nationen 1St Sıcherheitsrat und Vollversammlung haben aller-
dings Ma{(stäbe der Orientierung erhalten, nach denen s1e sıch bei der Aus-
übung iıhrer Funktion der Friedenswahrung richten können. Sıe sind aber
NUur die Bestimmungen der Satzung gebunden, dıe ihnen keine Beschrän-
kung hinsichtlich der Interpretation des Begriffs der „Menschenrechte und
Grundfreiheiten“ auferlegt. Verbindliche Regeln bedürten einer Satzungs-
erganzung. Dıie Bedeutung der Deklaration lıegt VOTr allem in dem Versuch,
menschenrechtliche Grundsätze formulieren, die infolge ıhrer Anerken-
nung durch die überwältigende Mehrheit der Rechtsgenossen der Völker-
rechtsordnung gyeeignet sınd, Bestandteil der allzemeinen Regeln des Völker-
rechts werden A

Diese Entwicklung steht allerdings erst ın ihren Anfängen. iıcht alle der
1ın der Deklaratıon enthaltenen Prinzipien sind in gleicher Weiıse Ausdruck
einer aligemeinen Rechtsüberzeugung. Auch dıe allgemeın anerkannten
Grundsätze können 2um ın der präzısen Ausgestaltung, die S1ie 1in der De-
klaratiıon gefunden haben, als Normen des gemeinsamen Völkerrechts be-
zeichnet werden. Daß die der Deklaratıion beteilıgten Staaten nıcht be-
reıit I, Verpflichtungen 1m gleichen Umtang einzugehen, wurde be1 den
Versuchen, eine Konvention über die Anerkennung und den Schutz der
Menschenrechte abzuschließen, offenkundıg.

25 Fuür dıe Deklaratıon stimmten der 48 ve' Staaten, die sechs Delegationen des Ost-
Gegenstimmen wurden chtblocks, Südatrıkas un Saudi-Arabiıens enthielten sich der Stimme,

abg;:flgeqbeg. and International Law, ınBlaıine oan, Human Rights, the United atıons
„What has been one ın„Nord—;.sk GK tor International Ret“, Bd 1950,
dominant teature ot ctheemphasızıng human rights and fundamental reedom L5

Charter of the 15 zıve the imprimatur ot the international Communıty those rights 4A5

international law.
SOC1NIS protezione internazıonale de1 dirıtt1 dell?uOMO, ın „Rıvista dı studi inte'rnazfo-

nalı“, 1949, M V „Die Rechtsnatur des Dokumentes, das diıe Erklärung der Menschenrechte
enthält, 1ST .die einer von der Vollversammlung 80l die Mitglieder der gerichteten Empfehlung,
sıch ın ıhren Beziehungen den Individuen einheitlich ach den darın proklamierten Grundsätzen

richten. Sıe 1St ıhrem Wesen nach moralischen Charakters“ (S 572
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Dıie Ve C der Menschenrechtskommission der sind
bisher noch iıcht abgeschlossen. Dıe be]i der Ausarbeitung der Deklaration
aufgetretenen Schwierigkeiten häuften sich, als s1e€ konkreten Verpflich-

erhoben werden sollten. Bereıits die Deklaration stellt eın Kompromiß
verschiedener Anschauungen dar Mochten manche Staaten, Vor allem die der
okzidentalen Kultur ternstehenden, Aaus Gründen der diplomatischen Zweck-
mäßıgkeit tür die mehr oder weniger unverbindliche Deklaration gestimmt
haben, mußte sıch bei der Vertragsformulierung zeigen, wıieweılt die
Menschenrechte Gemeingut der VWeltzivilisation sind Z W ıe bei den ınner-
staatlichen Verfassungswerken, machte INa  } U  - 1n der völkerrechtlichen
Ebene in noch 1e] höherem Grade die Erfahrung, da{fß die soz1ıale Ordnung
1n schr 1e] geringerem aße reit ZUT Definition 1St als der Katalog der
Freiheitsrechte El

Die soz1alen Grundrechte wurden nach längerer Diskussion voriäufig nıcht
in den Paktentwurf aufgenommen, Der Wirtschafts- und Sozialrat stellte ın
seiner Sommersitzung 1950 fest, da{ der Kommissionsvorschlag NUur den
ersten einer Reihe internationaler Menschenrechtspakte betreffe, und bat die
1M Herbst stattindende Vollversammlung eEiNe Direktive, ob soz1ıale un
kulturelle Rechte einbezogen werden collten. Die Vollversammlung bejahte
die rage E Der Entwurf des ersten Paktes, der noch 1M Beratungsstadıium
steht, enthält 1n großen ügen folgende Grundsätze 3}  ° Das Leben wird Hd-
rantiert miıt den Ausnahmen der gerichtlichen Verurteilung, der Notwehr und
der durch die UN-Satzung gestatteticn Zwangsmaßnahmen (Art 3) Dıie
Folter und Tausamc, unmenschliche un degradierende Strafen un Metho-
den sind verboten, ebenso die Sklaverei un der Sklavenhandel 1in jeder orm
(Art 4, 5 W illkürliche Verhaftung un: Zurückhaltung sind untersagt. Was
Verbot der Freiheitsberaubung 1St aber durch eınen recht allgemeinen Ge-
setzesvorbehalt eingeschränkt AT 3} Dıiıe Freizügigkeit wırd für alle, die

azu Messino 5J., La Dichiarazione Internazionale dei Dırıtti dell’Uomo, 1n Aa
Cıivyıltäa cattolica“, 100. ahrg., 80—92 ders., Dırıttı dell’Uomo e’1’Ordina-

internazionale
1949, q 5B

un La Persona Umana ?Ordine Inter-
nazıona (a ( 11I, 493—504).

Vegl. auch den Begınn der Verhandlungen ber eine Menschenrechtskonvention 1m Rahmen des
FEKuroparats. Bericht des (franz.) Abgeordneten Teıtgen 1m Auftrage der Kommissıon für Jurist1-
sche un administrative Fragen die Beratende Versammlung 1n der Sıtzung VO' 1949

R Commıissıion a estime unanımement quc seuls pouvalent Stre gyarantıs, ans le present, les
droits essentiels e les lıbertes fondamentales qul SONT, aujourd’hui, detfinis consacres, apres unc

longue experience, DPai LOUS les regimes democratiques.
Ces droits er Ces ibertes constituent le denominateur COMMMUN de 105 instituti1ons polıtiques, la

premiere CONquete de 1a democratie, mMa1s aussıi la condition de SO) tonctionnement. C’est
ils doivent faire l’objet de 1a garantıe collective.“ (Assembl;  K consultative du Conseıl de ”’Europ:  S,
Premiere Session Ordinaire, Documents de seance, Doc. VT 198

U.N.-Bulletin,. A No 1: VO: 1951, (betr. Vollversammlung); Doc.
E/1826 (betr. Resolutionen des Wıiırtsch.- U, Sozijalrats VO 1950

50 Die VO!] Verfasser benutzte Fassung des „Premier Pacte international relatıf au droits de
lI’homme des MECSUTICS de mi1ise C2uvre“ 1sSt 1n dem Bericht der Menschenrechtskommission der
VO! 1950 den Wirtschafts- und Sozialrat enthalten Doc. E/1681 4/507]

1950 Commissıon des Droits de ’Homme Rapport de la Sixieme Session, Mars—19 Maı 1950
ber den Zt (November neuestien Stand intormieren die Berichte er die un! Session
der Menschenrechtskommission (Aprıl/Mai 1951 un April/Junı (U.N Doc. E/1992
4/640] un E/2256 /669])

„S1 est POUTr des motits et conformement 1a procedure qQuc«c 1a lo1 O1t prevoiır.
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sıch legal auf dem Gebiet eines Staates aufhalten, geschützt (Art 8) Eıne
internationale Freizügigkeit z1Dt also ıcht Es folgen das 1US standı in
1ud1ic1ı0 MIt gyewissen Verfahrensgarantıien (Art 10) und das Rückwirkungs-
verbot (Art 11) 3 Das echt autf Gedanken-, Gewissens- und Religions-
fraiheit sOWl1e auf Freiheit der Meinung und der Meinungsäußerung (Art
13, 14) 1St. mMIt Gesetzesvorbehalten versehen . Dıie Versammlungs-
Vereinigungsfreiheit 1St ebenfalls durch Gesetzesvorbehalte eingeschränkt
(Art. L3 16) Fur alle Einzelgrundrechte gilt das Prinzıp der Gleichheit VOLr

dem Gesetz ohne Diskriminierungen (Art 17)
Zum ersten ale wird der spater 1n der Konvention des Europarats

wiederholte Versuch yemacht, ıne internationale Nstanz Z Gewährlei-
der Durchführung des Abkommens schaften. Es handelt sich 1Ur

einen sehr unvollkommenen Anfang. Der Gedanke der Notwendigkeit eines
internationalen Rechtsschutzes wird aber icht mehr AUS der Völkerrechts-
ordnung verbannen se1in. Der Entwurt plant eın Menschenrechtskomitee
VO  - sıeben Mitgliedern, dessen Wahl Aaus einer VO den Vertragsstaaten auf-
gestellten Liste erfolgt. Dıie Staaten können die Aufmerksamkeit eines —-

deren Staates auf i1ne Verletzung der 1mMm Pakt garantierten Rechte lenken.
Dıieser letztere MUuU sıch binnen drei onaten außern. Wenn nach insgesamt
sechs OoOnaten nach der Beschwerde keine Regelung getrofien ist, ann das
Komuitee angerufen werden. Es stellt Tatsachen fest un bietet den beteiligten
Staaten seine Dienste Es fertigt einen Bericht Al in dem CS, falls die
Bemühungen eine gütliche Einigung erfolglos geblieben sind, seine Stel-
Jungnahme Ausdruck bringt Von einem internationalen Gerichtshof
für Menschenrechte, bei dem die betroffenen Einzelpersonen iıhre Klagen ‚—

dbringen können, 1St in  3 also noch sehr weıit entfern

VI

Auft einem Teilgebiet der menschenrechtlichen Probleme haben die Be-

strebungen der Vereinten atıonen bereits ZU Abschlufß eines Abkommens
geführt. Das die Ausrottung nationaler, ethnischer, rassı-
scher oder religıöser Gruppen, soll durch dieses Abkommen verhütet werden.
Die vertragschließenden Staaten verpflichten sıch ZuUur Bestrafung dieses Ver-
brechens 3i Der Tatbestand umfaßt Tötung VO Gruppenangehörigen, kör-
perliche und geistige Verletzungen, Geburtenverhinderung, Kinderverschle_p-

Miırt der die Kriegsverbrecherprozesse anknüpfenden Einschränkung: „Rıen ans le present
artıcle s’Oppose jugement COn amnatıon de COUTt indivyidu raıson ?actes qu1,
OmMent OUu ıls sONTt At. COomm1s, etalent DOUT criminels d’apres les principes de droit generale-
ment connus.“” der Moral und der
Grundrechte un -freiheıten anderer (Gesetzesvorbehalt Zzu Art. 13Zugunsten der Sicherheit, der Ordnung, der öffentlichen Gesundheit,

84 Art. Punishment of che Crime of Genocide, angenOMME€: 1n derConvention the Prevention
1948, iın Kraft se1t dem 12. 1951 Text (englisch und deutsch)Vollversammlung (englisch) 1n „American Journal of International

1 „Friedenswarte“” 1949, 49 Jahrg., 144,
Law“, XLV, 1951, Suppl.
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Pung und Herbeiführung von Lebensbedingungen, dle auf Vernichtung ab-
zielen 39 egen die Verletzung des Abkommens können die UOrgane der
Vereinten Natıonen angerufen werden. Streitigkeiten über die Auslegungentscheidet auf Antrag eines beteiligten Staates der Internationale Gerichts-
hof im Haag

Dieses Abkommen zeigt die Problematik aller völkerrechtlichen Ab-
machungen über den Schutz der Menschenrechte 1m gegenwärtigen Entwick-
Jungsstand der Völkerrechtsordnung. Man 1St gene1gt, dıe Einschaltung ınter-
natiıonaler Instanzen bei der Verletzung der Konvention für ine große Kon-
Zessi10N halten. Be1 näherer Prüfung mu IMNa  - jedoch erkennen, daß die
verfahrensmäßige Neuerung mIt einer Verengung des Anwendungsbereichsdes Abkommens erkauft worden 1St. Die Straftaten, dı das Abkommen be-
kämpfen will, siınd als Delıkte des gemeınen Strafrechts überall verboten.
Weil S1e nıcht VO  - Einzelpersonen, sondern VO  3 Staaten begangen wurden
und sıch nıcht SCH einzelne Menschen, sondern diffamierte Gruppen
richteten, wurde 1mM Zusammenhang mıt den ersten Kriegsverbrecherprozessender Vorschlag gemacht, S1C als einen Sondertatbestand herauszuheben S Dıe
Handlung der Staaten selbst, die unfier den heutigen Verhältnissen allein 1M-
stande sınd, Bevölkerungsgruppen aUSZUFOLTICNH, wırd durch die Sanktion
ıcht ertaßt. Die Staaten verpflichten sıch, die Ausrottungsverbrechen VCI -

tolgen, die innerhalb ihrer Hoheitsbereiche begangen werden. Bei der Dis-
kussion die Ratiıfizierung durch die Vereinigten Staaten wurde dieser
Mangel besonders herausgestellt. In den Verhandlungen des zuständigen
Subkomitees des Senatsausschusses für Auswärtige Angelegenheiten Z1iNng eın
Gutachter weıt SAgCH: 1e€ Konvention über das Genocidium, die dem
Senat vorgelegt Ist, bietet 21n hervorragendes Beispiel eines internationalen
Abkommens, über das die Oftentlichkeit falsch intormiert worden 1St und
jetzt noch talsch informiert wird. In der gegenwärtigen Definition des (GsenoO-
cidiums findet die Konvention keine Anwendung auf Massentötung und Ver-
nıchtung VO  $ Völkern durch totalıtiäre Regierungen, sondern beruhigt solche
Regierungen, iındem S1C iıhnen ermöglicht, tortzufahren. 3

Dıiıe Konklusion, da{ß der Vertrag „eIn S1e2 Rußfßlands 1mM Kalten Krieg  <
SC1 ISt allerdings sicherlich übertrieben. Auch äßt sıch die Ablehnung der
Ratıfıkation nıcht alleın damıt rechtfertigen, daß das erstrebte Zıel nıcht vol]l
erreicht sel. Die Hauptargumente der Gegner der Ratifikation, VOr allem der

Art. Kl AÄusrottung 1m Sınne dieses Abkommens 15St jede der folgenden Handlungen, sotern S1e
oder teilweise vernıchten:
ın der Absıcht begangen wird, eine natıonale, ethnische, rassısche oder relıgöse Gruppe als solche Sallz

a) Tötung VO  — Gruppenmitgliıedern;
schwere Verletzungen der körperlichen oder geistigen Unversehrtheit V O Gruppenmitglıedern;C) vorsätzliche Herbeiführung VO) Lebensbedingungen *ür die Gruppe, die auf ıhre gänzliche derteilweise physische Vernichtung abzielen;
Verhängung VOoN Madisregeln Zur Verhinderung VO: pru1:ten innerhalb der Gruppe;e) zwangsweilse UÜberführung VO Kındern der Gruppe eine andere Gruppe.Bıs Ende Maı 1952 hatten Staaten Ratifikations- oder Beitrittsinstrumente hinterlegt.57 Lemkın, ÄAxıs Rule 1ın Occupied Europe, 1944

WD C Prof. der Georgetown University ın Washington, und Hauptschriftleiterdes „ÄAmerıcan ournal of International Law (Vıtal peeches of the Day, Bd. AVI Aprıl 1950,444) Das Gegenargument des Dekans der Rechtsfakultät der Catholic Unıversity of Ämerıica,
rOWNN, I1} habe durch die Konvention nach einem weıteren Krieg eine RechtsgrundAburteilung von Genocidiumsverbrechern, nımmMt sıch dürftig ( O 439 \age ZULC
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Ameriıcan Bar Assocıation, sind verfassungsrechtlicher und politischer Art
Immerhin 1St der Hınweıis wichtig, VOr dem Optimısmus WaIincCll, da{fß

derzeıitigen Stande des Völkerrechts dıe Menschenrechte durch inter-
natıonale Abkommen einen Ühnlich wirksamen Schutz genießen könnten WI1e
durch die Gerichte un! Verwaltungen der demokratisch regierten Staaten o

Müssen WI1r angesichts dieses Bildes der internationalen Entwicklung pess1-
mistisch sein?

Die Deklaration 1St eın zahlreichen Schwierigkeiten entstandenes
Kompromiß. Die Herkunft der Menschenrechte Von Gott 1St nıcht erwähnt.
Da keine einheıitliche Weltmeinung 71bt, die S1C tür höhere Gerechtigkeits-
OTMMMCI hält schreıibt Mes Sın 1n einer Aufsatzreihe in der Civıilta
cattolica besteht die Getahr ıhrer Umgehung, indem 19908  ; sS1e subjektiv
interpretiert. Trotzdem 1Dt auch Z da{ß den Bemühungen der Vereinten
Natıonen das Verdienst zukommt, die menschliche Person in die Sphäre des
internationalen Rechts gehoben haben Eın anderer Beobachter, der dıe
Durchsetzung der Menschenrechte m1t den Mitteln völkerrechtlicher Erkliä-
NSCH und Abkommen sehr zurückhaltend beurteilt, schreibt:

„Unsere Schlußiolgerung ware höchst trostlos, wenn WIr nıcht die
Fähigkeit moralischer Ideale glaubten, die Realitäten auch der egoistischen

c 4!Politik überwinden.
Die internationale Sıcherung der Menschenrechte un ıhr Rechtsschutz

Vor übernationalen Instanzen sind revolutionäre Gedanken. S1e werden, wie
alle mwälzenden Antriebe Geschichte, iıcht mehr AausSs der Ort-
entwicklung des Völkerrechts verbannen se1in. Die Erfahrungen der
Menschheit 1n den etzten Jahrzehnten un: 1n der Gegenwart haben allzgemein
die Überzeugung reiten lassen, dafß auch ınnerstaatliche organge die Völker-
rechtsgemeinschaft angehen, wenn die Würde des Menschen MmMIt Füßen g-
freten wird. Die Mittel der Rechtsordnung reichen P Zt noch nıcht dUu>,
die Garantıe der Menschenrechte w 1e auch immer IL1A:  - c1e 1m einzelnen ab-
SrENZCNH mMag wirksam durchzusetzen. In den durch die Erinnerung dıe
gemeinsam cQhristlich-abendländische Tradition verbundenen Regionen wırd

eher einem eftektiven Schutz gelangen als 1n der gesamten Welt Die
Konvention des Europarats 1St darum die bisher konkreteste internationale
Abmachung über Menschenrechte.

Wır wollen nıcht VCTrBESSCH, dafß die Möglichkeıit, durch Proklamationen
und Vereinbarungen die Zukunit gestalten, begrenzt sind. Die Siıcherung
der Menschenrechte liegt etztlich allein in der Überzeugung vVon der Gel-
LUNg des natürlichen Sıttengesetzes und 1n dem Willen, achten.

3D  30 Vgl auch die skeptische Beurteilung VO Verdroß, ©- 475
Batrtaglıas a protezıone internazıonale de1 diritti dell’uomo, ın „Rıviısta dı stud1!

politıicı internazlıonalı“, ahrg., 1950, 233 ff 245


